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Regeste

Kündigung | Aus mehreren Mitarbeiterbeurteilungen ergibt sich mit hinreichender Klarheit,
dass die Arbeitsleistung der Beschwerdeführerin seit längerer Zeit ungenügend war; trotz
mehrfacher Ermahnung stellte sich keine Besserung ein. Zudem erschien die
Beschwerdeführerin regelmässig zu spät am Arbeitsplatz. Damit liegt ein sachlicher Grund
für die Auflösung des Anstellungsverhältnisses vor (E. 2). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Da hier eine vermögensrechtliche Angelegenheit im Streit liegt und der Streitwert mehr als
Fr. 15'000.- beträgt, ist in der Rechtsmittelbelehrung des nachfolgenden Dispositivs auf die
ordentliche Beschwerde zu verweisen (Art. 83 lit. g und Art. 85 Abs. 1 lit. b des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
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